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werden ſollen , eine weſentliche Bedingung
der ſchnellen Herſtellung einer gleichfoͤrmi⸗

gen Grundſteuer iſt , und mit den Planen
uͤber die kuͤnftige fortſchreitende Verbeſſerung
des Steuerweſens in enger Verbindung ſteht ,

ſo ſind die Ausnahmen von der Regel ganz

ſtrenge zu nehmen und durchaus weiter

nicht auszudehnen .

. ) Hievon ſaͤmtlichen Kreis - Directorien Nach⸗

rigt zu geben .

IZ
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Steuer⸗Departement .
Nro . 973 . Karlsruhe den 6. April 1811 .

Bericht des Kinzig - Kreis - Directoriums
vom 27 . v. M . Nro . 3159 . , die Cataſtrirung
der Grundſtuͤcke , woruͤber das Gemarkungsrecht
ſtreitig iſt , betreffend .

Beſſchelu ß .

An ſaͤmtliche Kreis⸗Directorien .

Aus verſchiedenen Fragen erhellet die Noth⸗
wendigkeit einer naͤhern Entwicklung der §. 13 :

der GrundzSteuer Ordnung aufgeſtellten Norm :

J

J
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„Liegenſchaften , woruͤber das Gemar⸗

kungsrecht ſtreitig iſt , ſind , den Rechts⸗
zuſtaͤndigkeiten beyder Theile unbeſchadet ,

der Markung zuzurechnen , wozu ſie bis⸗

her ſteuerten . “
j

Saͤmtlichen Kreis⸗Directorien wird daher

zur weitern Bekanntmachung folgendes eroͤffnet:

5 Jede Markung —als ein , in eigenen Grän⸗

zen eingeſchloſſener , und ein zuſammenhaͤn⸗
gendes Ganzes bildender Umfang des Staats⸗

gebiets , worauf die geſellſchaftliche Verbin⸗

dung einer Gemeinde gewurzelt iſt , — bildet
nach §. 10 . der Gr. St. O. einen Steuerdiſtrikt .

. ) Ungeachtet hierdurch beſtimmt iſt , daß ſich

die Steuerdiſtrikte nach den Markungen

richten ſollen ; ſo ſind dieſelbe doch durchaus

nur als Eintheilungen des Staatsgebiets in

Beziehung auf das Staatsſteuerweſen zu be⸗

trachten , die mit der Eintheilung des Staats⸗
gebiets in Markungen an ſich nichts gemein

haben , wohl aber den naͤmlichen Theil des

Staatsgebiets , wie dieſe , umfaſſen , weil

durch die Markungen ſchon beſtimmte Graͤnzen

angegebenſind , und uͤberhaupt in der Ueber⸗

einſtimmung der Markungen und Steuerdi⸗

ſtrikte fuͤr die Beſchaltung des Grundſteuer⸗

weſens manchfaltige Vortheile liegen .
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. ) Wenn daher zwiſchen zwey oder mehreren

Gemeinden ein Platz in Bezug auf die Mark⸗

herrſchaft ſtreitig iſt ; ſo ſoll bey Execution

der Grund⸗Steuer⸗ Ordnung weder unter⸗
ſucht noch entſchieden werden , zu welcher Ge⸗

markung derſelbe rechtlich gehoͤrt, vielmehr
iſt einzig und allein zu beſtimmen , zu welchem

Steuerdiſtrikte der Streitplatz LAingetheilt
werden ſoll .

h. Da ſchon im Jahre 1807, bey Gelegenheit der

Aufhebung aller Steuerfreyheiten , der Grund⸗

ſatz aufgeſtellt worden iſt : daß jedes Gut da

ſteuren ſoll , wo es liegt ; ſo hatte man die

Erwartung , Dağ dieſem Grundſatze gemaͤß ,
nicht nur die Guͤter, deren Lage rückſichtlich

der Gemarkung unbeſtritten iſt , zu dem Orte ,
in deſſen Markung ſie liegen , ſteuern , ſon⸗

dern daß auch alle auf Streitplaͤtzen liegende
Guͤter, in Bezug auf die Steuer , der Lage

nach einem oder dem andern Orte zugetheilt
ſeyn wuͤrden .

). Auf dieſe Vorausſetzung gründet ſich der

Sua . der Grund z Gteuer z Ordnung , der

aber , nachdemdurchmehrereAnzeigen bewaͤhrt
iſt , daß uͤberhaupt noch viele Guͤter gegen⸗

waͤrtig an den Wohnort des Eigenthuͤmers

ſteuern, zur Entſcheidung der Frage ; welchem



Steuerdiſtrikt ruͤckſichtlich der Gemarkung ſtrei⸗

tige Plaͤtze beyzuſchlagen ſind ? nicht in allen

Faͤllen hinlaͤnglich iſt , daher naͤhere — dem

§. 9 , und 10 , der Grund⸗Steuer - Ordnung

ausgeſprochenen Hauptgrundſatze angemeſſene

Vorſchriften nothwendig ſind .

6 ) Steuern alle Guͤter eines Streitplatzes

gegenwaͤrtig zu einer Gemeinde , an deren

Gemarkung der Streitplatz graͤnzt; ſo iſt

dieſer auch dem Steuerdiſtrikt dieſer Gemeinde

ohne weiters beyzuſchlagen .

. ) Steuren Diſtrikte des Streitpla⸗

tzes , die ein zuſammenhaͤngendes Ganzes aus⸗

machen , zu einer der ſtreitenden Gemeinden ,

an deren Gemarkung ſie graͤnzen ; ſo iſt der

Streitplatz nach dieſen Begraͤnzungen den ein⸗

zelnen Steuerdiſtrikten zuzutheilen .

80 Findet eine ſolche — der Lage nachge⸗
hende —mithin dem §. 9. entſprechende Be⸗

ſteurung nicht Statt , werden vielmehr die

Guͤter von den Inhabern nach dem Wohnort ,

theils zu dieſen , theils zu jenen Gemeinden

verſteuert ; ſo darf auf die bisherige Obſer⸗

vanz in Entrichtung der Steuer gar keine

Ruͤckſicht ſgenommen werden .

. ) In ſolchen Faͤllen iſt auf den Beſitzſtand ruͤck⸗

ſichtlich der Gemarkungsrechte zuruͤckzugehen ,
und dem Steuerdiſtrikt der Gemeinde , welche



Bann⸗ und Grundrecht uͤber den Streitplatz
bisher ausgeuͤbt hat , dieſer auch beyzuſchlagen .

10 . ) Wird Bann⸗ - und Grundrecht von den ſtrei⸗
tenden Gemeinden gegenwaͤrtig beſitzlich in

der Art behauptet : daß jede Gemeinde daſſelbe
uͤber einen zuſammenhaͤngenden Theil des

Streitplatzes , der an ihre unbeſtrittene Ge⸗

markung graͤnzt , ausuͤbt :ſo iſt dieſem Be⸗

ſitzſtande nachzugehen , und der eine Theil des

Streitplatzes dem Steuerdiſtrikte der einen
Gemeinde , der andere dem Steuerdiſtrikte der

andern zuzutheilen .

11 ) Iſt endlich auch ſelbſt der Beſitzſtand ruͤck⸗
ſichtlich des Sea gerept ge ſo
fragt ſich :

a) Welche an den Streitplatz ami Ge⸗
meinden auf das Gemarkungsrecht
machen ;

b ) in welchem Verhaͤltniß die Einwohner der

ſtreitenden Gemeinden auf dem Streitplatz
beguͤtert ſind ;

c) welche ſchickliche Vertheilung des tit
platzes moͤglich iſt .

oT In dem Verhaͤltniß , in dem die Bürger der

ſtreitenden Gemeinden beguͤtert ſind ,
iſt in ſolchem Falle auch die Vertheilung des

Streitplatzes begruͤndet , wenn
n Diefe OSgeſchehen kann .
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Haben die Einwohner der ſtreitenden Ge⸗

meinden gar keine Guͤter in dem Streitplatze

liegen ; ſo iſt es eben ſo anzuſehen , als båt -
ten beyde gleichviel darin liegen .

13. ) Die Vertheilung iſt nur dann als ſchicklich

anzuſehen, wenn jedem durch die unbeſtrit⸗

tene Gemarkung gegebenen Steuerdiſtrikt ein

Theil des Streitplatzes ſo zugetheilt werden

kann , daß er an die Markung graͤnzt, und

durch die Theilung ſelbſt kein — in ſeinen

eigenen Graͤnzen liegendes Stuͤck Gut zerſchnit⸗

ten , mithin in zwey Steuerdiſtrikte geworfen
wird .

14 . ) Die Schicklichkeit der Theilung des Streit⸗

platzes iſt unabweichliche Bedingung der Thei⸗

lung : wo die Theilung ſchicklich nicht geſche⸗

hen kann , wird der Streitplatz dem Steuer⸗

diſtrikt derjenigen der ſtreitenden Gemeinden

zugewieſen , deren Bewohner die meiſten Guͤ⸗

ter auf dem Streitplatze liegen haben .

15 . ) Iſt zwar eine Theilung nach 13 . ſchicklich ,
aber ſelbſt nicht einmal ungefaͤhr in der

Proportion , wie ſie nach 12 . begruͤndet

waͤre , moͤglich ; ſo iſt dem Steuerdiſtrikt jeder
Gemeinde derjenige Theil zuzuſchlagen , der

nach feiner Lage und Angraͤnzung dazu ge⸗

eignet erſcheint .

16 . ) Hiernach haben die Bezirks⸗Commiſſarien ,
wo ſich ein Streitplatz findet —
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a) denſelben in Gegenwart der Urkundsperſonen
a

der ſtreitenden Gemeinden zu beſchreiben ;
b ) auf der Stelle zu unterſuchen : ob die Zu⸗

theilung zu einem , oder die Vertheilung
unter mehrere Steuerdiſtrikte

` a , nadh dem bisherigen Beſitzſtande ruͤckſichtlich
der Steuer ( 6. und . ) oder

2. nach dem bisherigen Beſitzſtande ruͤckſichtlich
der Markherrſchaft (9. und 10 ) oderr

~ g , nah dem Maas der Beguͤterung der Ein⸗

wohner der ſtreitenden Gemeinden , und

der Moͤglichkeit einer ſchicklichen Theilung
zu geſchehen habe. (12. und 19. )

f

e ) Im erſten Fall , den Beſttzſtand ruͤckſichtlich
der bisherigen Beſteurung,iim zweyten ruͤck⸗

ſichtlich der Markherrſchaft, im dritten aber
ungeſaͤumt zu konſtatieren:

1. Wie viel Guͤter die Einwohner jeder grei⸗
tenden Gemeinde auf dem Streitplatz !lie⸗

gen haben , und darnach zu beſtimmen ,
der wievielte Theil des Streitplatzes jeder

Gemeinde nach 12 . zugetheilt werden ſollte .
Wenn z. B . der Streitplatz 90 Morgen

iſt , und die Einwohner deg Dris A, 40

Morgen , die Einwohner des Orts B. 20

eia beſitzen , ſo hat die Semit ;
A, ĝo m— bie Gemeinde B . 28 , oder A.

3 oder 60 Morgen , die Gemeinde B, $
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ddir 30 Morgen anzuͤſprechen , wiit ber

Beſitzſtand der Einwohner anderer Ge⸗

meinden , die keinen Anſpruch auf den
Streitplatz machen koͤnnen, in keine Be⸗

trachtung kommt .

à . Unter Zuziehung der Ortsvorgeſetzten zweyer

benachbarten , bey dem Streit uͤberhaupt
nicht intereſſirten Gemeinden zu unter⸗

ſuchen und zu beſtimmen : ob und wie ſich

der Streitplatz in Beziehung auf die —

durch den Guͤterbeſitz begruͤndete Propor⸗
tion fuͤglich theilen laſſe .

d ) Ueber die ſaͤmtlichen Verhandlungen iſt ein .

Protokoll aufzuſtellen , und Dem Rreiz :

Directorio das Reſultat zur Genehmigun

vorzulegen . í

17. ) Nach der Entſcheidung des Kreis - Diree⸗

torii iſt alsdann ohne weiters vorzufahren,
den Gemeinden aber zu bemerken , Bag hie -

durch weder uͤber die Gemarkungsſtreitigkeit
eine Entſcheidung gegeben , noch den Gemein⸗

den ruͤckſichtlich der Anſprache an ihre Buͤrger

wegen des Beitrags zu vergangenen und kuͤnf⸗

tigen Gemeindslaſten etwas praͤjudizirt wer⸗

de , vielmehr die Gemarkungsſtreitigkeiten
auf dem bisherigen Weg erlediget werden

muͤßten , und uͤber die Beitragsſchuldigkeit der
Ortsbuͤrger ruͤckſichtlich ihrer Guͤter, welde
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bisher zum Wohnort ſteuerten , zu den Ges
meindslaſten fuͤr das Vergangene , und die

Zukunft ſeiner Zeit beſondere geſetzliche Be⸗

ſtimmung werde gegeben werden .

5 18.
Finanz⸗Minifterium .

Steuer - ⸗Departement .

Nro . 1114 . Karlsruhe den 19 . April 1811 .

An ſaͤmtliche Kreis - Directorien .

Die Grund⸗Steuer⸗Ordnung ſchreibt §. 80 .

vor , daß in jeder Gemarkung die Guͤter von

gleicher Kulturart , naͤmlich die Gartenländer
mit Ausnahme der Hausgärten , die

Aecker , Wieſen , Weinberge unb Waiden claſſi⸗
fizirt werden folem

; §. 88. ift naͤher beſtimmt , daß unüberbaute
Haus⸗, Arbeits⸗ und Niederlagsplaͤtze , Haus⸗
gaͤrten , Fiſchweiher , Teiche, Steinbruͤche, Erz⸗ ,

Erd⸗ und Torfgruben nicht
Welſehgirt ioon

duͤrfen .

Durch den § . 100 . ift Görheſchriehen idag.
unuͤberbaute Haus⸗ , Arbeits⸗und Niederlags⸗
plaͤtze, ſo wie alle Hausgarten ſo hoch an⸗

geſchlagen werden muͤſſen, als das Terrain der

Gemarkung , welches den hoͤchſten þat .

In


	Seite 40
	Seite 41
	Seite 42
	Seite 43
	Seite 44
	Seite 45
	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48

